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Antrag 
 

der Fraktion der SPD 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Bundeswahlgesetzes 

De: Bundestag hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§1 

Wahlberechtigt sind alle Deutschen im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland, die 

1. am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet 
haben und 

2. seit mindestens drei Monaten vor dem 
Wahltag ihren Wohnsitz oder in Erman-
gelung eines anderen Wohnsitzes ihren 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes haben. 

§2 

Ausgeschlossen von der Wahlberechtigung 
ist, 

1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger 
Vormundschaft oder wegen geistigen Ge-
brechens unter Pflegschaft steht, 

2. wer durch Richterspruch die bürgerlichen 
Ehrenrechte rechtskräftig verloren hat. 

§ 3 

Die Wahlberechtigung ruht für Personen, 
die wegen Geisteskrankheit oder Geistes-
schwäche in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
untergebracht sind oder sich in Strafhaft be-
finden. 

§ 4 

Wählen kann nur, wer in einer Wähler-
liste oder Wahlkartei eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 

§ 5 

(1) Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, 

1. der am Wahltage 25 Jahre alt ist, 

2. der am  Wahltage seit mindestens einem 
Jahr die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzt oder der, der ohne bisher die deutsche 
Staatsangehörigkeit zu besitzen, Deutscher 
im Sinne des Artikels 116 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland 
ist. 
(2) Auf Beamte und Richter finden die 

Vorschriften des Gesetzes über die Rechts-
stellung der in den ersten deutschen Bundes-
tag gewählten Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes vom 11. Mai 1951 (Bundesgesetzbl. I 
S. 297) entsprechende Anwendung. 

§6 

Ein gewählter Bewerber ist erst dann Ab-
geordneter, wenn er dem Landeswahlleiter 
schriftlich die Annahme der Wahl erklärt hat. 

§7 

(1) Ein Abgeordneter verliert seinen Sitz 

1. durch Verzicht, 

2. durch nachträglichen Verlust des Wahl-
rechts, 

3. durch strafgerichtliche Aberkennung der 
Rechte aus öffentlichen Wahlen, 

4. durch Ungültigkeitserklärung der Wahl 
oder sonstiges Ausscheiden beim Wahl-
prüfungsverfahren, 

5. durch eine nachträglich festgestellte Än-
derung des Wahlergebnisses. 



(2) Der Verzicht ist dem Landeswahlleiter, 
nach der ersten Einberufung des Bundestages 
dem Bundestagspräsidenten zu erklären; er 
muß schriftlich sein und kann nicht wider-
rufen werden. 

§ 8 

(1) Der Bundestag besteht aus mindestens 
400 Abgeordneten, die in den Ländern des 
Bundes nach folgendem Verfahren gewählt 
werden. 

Es wählen die Länder: 

Bayern 	 78 Abgeordnete 
Bremen 	 4 Abgeordnete 
Hamburg 	 13 Abgeordnete 
Hessen 	 36 Abgeordnete 
Niedersachsen 	58 Abgeordnete 
Nordrhein-Westfalen 	109 Abgeordnete 
Rheinland-Pfalz 	25 Abgeordnete 
Schleswig-Holstein 	23 Abgeordnete 
Baden-Württemberg 	54 Abgeordnete 

(2) Die Landesregierungen verteilen die 
ihren Ländern zugeteilten Sitze zwischen 
Wahlkreisen und Landesergänzungsvorschlä-
gen im ungefähren Verhältnis von 60 zu 40. 

§9 

In jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter 
gewählt; gewählt ist der Bewerber, der die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt. 

§ 10 

(1) Alle im Lande für eine Partei abge-
gebenen Stimmen werden zusammengezählt. 
Aus diesen Summen werden nach dem 
Höchstzahlverfahren (d'Hondt) die jeder 
Partei zustehenden Mandate errechnet, wo-
bei zuvor die Mandate in Abzug gebracht 
werden, welche auf solche Kreiswahlvor-
schläge entfallen, die nicht an Landesergän-
zungsvorschläge angeschlossen sind (Unab-
hängige).  

(2) Von der für jede Partei so ermittelten 
Abgeordnetenzahl wird die Zahl der in den 
Wahlkreisen von ihr errungenen Mandate 
abgerechnet. Die hiernach ihr zustehenden 
Sitze aus dem Landesergänzungsvorschlag 
werden in dessen Reihenfolge besetzt. 

(3) In den Wahlkreisen errungene Man-
date verbleiben der Partei auch dann, wenn 
sie die nach Absatz 1 ermittelte Zahl über-

steigen. In einem solchen Fall erhöht sich die 
Gesamtzahl der für das Land vorgesehenen 
Abgeordnetensitze um die gleiche Zahl; eine 
erneute Berechnung nach Absatz 1 findet 
nicht statt. 

(4) Parteien, deren Gesamistimmenzahl 
weniger als 5 v. H. der gültigen Stimmen im 
Lande beträgt, werden bei der Errechnung 
und Zuteilung der Mandate nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 nicht berücksichtigt. 

(5) Die Vorschrift in Absatz 4 findet 
keine Anwendung, sofern die Partei in einem 
Wahlkreis des Landes ein Mandat errungen 
hat. 

§ 11 

(1) Bei dem Kreiswahlleiter sind spätestens 
am 17. Tage vor dem Wahltag bis 18 Uhr 
während der Dienststunden Kreiswahlvor-
schläge schriftlich einzureichen; sie müssen von 
mindestens fünfhundert Wählern des Wahl-
kreises unterschrieben sein. Ist in einem 
Wahlvorschlag angegeben, daß der Bewer-
ber für eine politische Partei auftritt, so ge-
nügt Unterschrift der für den Wahlkreis 
zuständigen Landesleitung der Partei. 

(2) jeder Wahlvorschlag darf nur den 
Namen eines Bewerbers enthalten und dessen 
Namen, Vornamen, Geburtstag, Geburtsort, 
Beruf und Anschrift angeben; tritt der Be-
werber für eine politische Partei auf, so ist 
deren Bezeichnung ebenfalls beizufügen. 

(3) jeder Bewerber hat seine Zustimmung 
schriftlich und gleichzeitig eine amtlich be-
glaubigte Bescheinigung vorzulegen, daß er 
die Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllt. 
Diese Unterlagen sind bis zu dem in Absatz 1 
vorgeschriebenen Termin einzureichen. 

(4) Namen, Vornamen, Beruf und An-
schrift der Unterzeichner des Wahlvor-
schlages sind anzugeben. 

§ 12 

Jeder Bewerber kann nur auf einem Wahl-
vorschlag eines Wahlkreises genannt sein. 

§ 13 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Stimm-
abgabe erfolgt durch Ankreuzen des Kreis-
wahlvorschlages, dem er seine Stimme geben 
will. 



§14 

(1) Beim Landeswahlleiter können bis 
18 Uhr des 17. Tages vor dem Wahltag poli-
tische Parteien ihre Wahlvorschläge für die 
Landesergänzungsvorschläge einreichen. Die 
Zahl der Bewerber eines solchen Wahlvor-
schlages ist unbeschränkt. Auf Inhalt und 
Einreichung dieser Wahlvorschläge finden die 
Bestimmungen der §§ 11 und 12 entspre-
chende Anwendung; jedoch genügt für die 
Unterzeichnung des Wahlvorschlages die 
Unterschrift der obersten Parteileitung im 
Lande. 

(2) Die Bewerber auf den Landesergän-
zungsvorschlägen können auch in den Kreis

-

wahlvorschlä gen der gleichen Parteien in dem

-

selben Lande als Bewerber auftreten. 

§15 

Erklärt ein Bewerber, daß er die Wahl 
nicht annimmt, stirbt ein Abgeordneter oder 
verliert er seinen Sitz (§ 7), so wird der Sitz 
nach dem Landesergänzungsvorschlag der-
jenigen politischen Partei besetzt, für die der 
Ausgeschiedene nach § 11 oder § 14 bei der 
Wahl aufgetreten ist; maßgebend ist der 
Landesergänzungsvorschlag für das Land, in 
dem der Ausgeschiedene gewählt worden ist. 
Ist der Ausgeschiedene bei der Wahl nicht als 
Bewerber für eine politische Partei aufge-
treten, so findet Nachwahl statt. 

§ 16 

Die Verbindung von Wahlvorschlägen 
mehrerer Parteien ist unstatthaft. 

§ 17 

Die Aufstellung der Kandidaten für Wahl-
kreise und Landesergänzungsvorschläge ist in 
geheimer Abstimmung in einer Versammlung 
der betreffenden politischen Partei festzu-
stellen, zu der eine der Mitgliederzahl oder 
den statutarischen Bestimmungen der Partei 
entsprechende Zahl von Delegierten ord-
nungsmäßig einzuladen ist. Eine beglaubigte 
Abschrift der Niederschrift solcher Versamm-
lung ist mit den Wahlvorschlägen einzu-
reichen. 

18 

Wahlberechtigte können nur in dem 
Wahlbezirk abstimmen, in dessen Wähler-
listen oder Wahlkarteien sic eingetragen 
sind. Inhaber von Wahlscheinen können in 
jedem beliebigen Wahlbezirk wählen.  

§ 19 

(1) Seeleuten, die sich infolge ihres Berufes 
nur vorübergehend in einer Gemeinde auf-
halten, ist der Wahlschein von der Aufent-
haltsgemeinde zu erteilen, wenn sie ihr 
Wahlrecht in dieser Gemeinde ausüben 
wollen; sie müssen aber in ihrem Seefahrts-
buch eine vom Seemannsamt oder von der 
Gemeindebehörde eingetragenen, noch gül-
tigen Vermerk vorweisen, der sie zur Ent-
gegennahme eines Wahlscheines berechtigt. 
Zu diesem Zweck ist den Seeleuten ihr See-
fahrtsbuch auszuhändigen. Wird der Wahl-
schein am Wahltag erst nach 12 Uhr mittags 
beantragt, so kann der Antrag zurückge-
wiesen werden, wenn eine Beteiligung an der 
Wahl nicht mehr möglich erscheint. 

(2) Das Seemannsamt ist verpflichtet, auf 
Antrag einen Vermerk in das Seefahrtsbuch 
einzutragen, nachdem es bei der Gemeinde-
behörde, bei der der Antragsteller in der 
Wählerliste zu führen ist, festgestellt hat, daß 
keine Bedenken bestehen. Die Eintragung des 
Vermerks wird der Gemeindebehörde mitge-
teilt, die es in der Wählerliste bei dem 
Namen des Wahlberechtigten vermerkt. 

(3) Die Erteilung des Wahlscheines wird 
bei der Ausfertigung von der Gemeindebe-
hörde bei dem Vermerk unter Angabe des 
Wahltages bescheinigt. 

§ 20 

(1) Die Wahlkreise müssen ein zusammen-
hängendes Ganzes bilden; bei ihrer Bildung 
sollen die Stadt- und Landkreisgrenzen mög-
lichst erhalten bleiben. Sie sollen eine an-
nähernd gleichgroße Einwohnerzahl um-
fassen. 

(2) Die Abgrenzung der Wahlkreise in 
jedem Lande erfolgt durch einen vom Lan-
desparlament zu berufenden Ausschuß. 

§  21  

Wer seine Eintragung in die Wählerliste 
(Wahlkartei) durch falsche Angaben erwirkt, 
wer einen anderen als Wähler einträgt, von 
dem er weiß, daß er keinen Anspruch auf 
Eintragung hat, 

wer die Eintragung eines Wahlberechtigten 
als Wähler verhindert, obwohl er dessen 
Wahlberechtigung kennt, 



wer wählt, obwohl er zu den nach diesem 
Gesetz von der Wahlberechtigung ausge-
schlossenen Personen gehört, 

wer sich als Bewerber aufstellen läßt, obwohl 
er nach diesem Gesetz nicht wählbar ist, 

wer in mehr als einem Stimmbezirk oder 
unter falschem Namen wählt, 

wird mit Gefängnisstrafe bis zu sechs Mo-
naten oder mit Geldstrafe bis zu 5000.— DM 
bestraft, soweit nicht in anderen Strafge-
setzen eine höhere Strafe angedroht ist. 

§ 22 

(1) Die Wahl findet an einem Sonntage 
statt. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, den Wahltag. 

§ 23 

(1) Alle zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung  der Wahl, einschließlich der Ermitt-
lung des Wahlergebnisses und der Einsetzung 
von Wahlleitern und Wahlausschüssen, weiter-
hin erforderlichen Durchführungsbestimmun-
gen erläßt die Bundesregierung, die der Zu-
stimmung des Bundesrates bedürfen. 

(2) Die Länder haben die Wahlergebnisse 
aus Wahlkreisen und Land schnellstens der 
Bundesregierung zu übermitteln. 

§ 24 

Der Bund trägt die Kosten der Wahl. Für 
jede Wahl erstattet er den Ländern, zugleich 
für ihre Gemeinden (Gemeindeverbände), 
einen festen, nach der Zahl der Wahlberech-
tigten bemessenen Betrag, der vom Bundes-
minister des Innern mit Zustimmung des 
Bundesrates festgesetzt wird. 

§ 25 

(1) Das Land Berlin entsendet gemäß Ar-
tikel 144 Abs. 2 des Grundgesetzes neunzehn 
Abgeordnete in den Bundestag. 

(2) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des 
§ 13 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch 
im Lande Berlin. 

§ 26 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. 

Bonn, den 5. Februar 1953 

Ollenhauer und Fraktion 


